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"ANDTWOHRT[VON STATTHALTER BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN] UEBER DIE

EMPFACHUNG DES [NEUEN] LANDTVOGTS JM RYNTHAL[ PAUL
MUELLER] "

"Als Nun die Verwaltung des Landtvogty Rynthals dem zwüsahendt gemeinen acht

alten lobl . undt Reg . Ohrten der Eydtgnoschafft gewohnten undt üblichen Umb-

gang nach an mein . . . Herren und Obern [Ammann und Rat ] vohn der stadt undt

Ambt Zug , dismahlen uff die nächstkommende 2 Jahr gelanget , als ist dieselbi-

ge , an unser Jm verschinen Monat Mayen gehaltner landtsgemeindt gegenwärtigen

den . . . Herr Hauptm . Paul Müller , alt Buwherm und des Rahts , Meinen . . . lie¬

ben Herrn Vetter , Mit einem ansehenlichen mehr anvertruwt undt zugestelt

worden etc.

Zu Einsezung dessen wir hiermit Jn gegenwertiger Reis begriffen sindt.
2

Wan nun dan denselbigen N. auch denselbigen sambt undt sonders belieben wol¬

len , Jme Herrn Landtvogt mit so grossgünstiger undt guottherzigen glückhwün-



schung , begrüssens auch alter Ehrerpietung zu empfaahen , also thuett sich

denselbigen sambt beywessenden Commitat . . . gebührendt undt ganz fründtlich

bedankhen . Mit disem anerpieten das er solche Jmme bewisne grosse Ehr undt

Fründtschafft bey künfftigen begegebenheiten . . . zu beschulden undt erkennen

nit underlassen auch gegen Jro hochfürstlich Gnaden [den Abt von St . Gallen,

Gallus II . A l t ] Jn wehrendter seiner Ambtsverwaltung woh es die Noht erfor¬

dern möchte allen müglichsten beystandt undt schirm bestens Vermögens leisten

werde 3 auch . . . andern Geist - undt weltlichen Grichtsherren undt Einwohnern

des ganzen Rynthals Jn wehrender diser Zytt alle gebühr erstatten , allen noht-

wendigen schirmb , hilff undt beystandt vermitelst der Gnaden Gottes , undt

seinen obligenden ambtspflichten gemäss besten Vermögens ertheilen werde.

Undt dieweylen nun die uns allersyts Erzeigende Ehrerpietungen , so stadtn¬

ahe Empfachung 3 Fründt - undt Guottwilligkeiten , bevohrderst theils zu respect

unser . . . lieben Herren und Obern von stadt undt Ambt Zug widerfahren thuott.

Als wir bey unser Zeruckhkunfft Geliebts Gotts denselbigen solches bester-

massen anzenemmen haben , welche dan . . . bey Jeden Zutragenheiten mit gebühren¬

der Vergeltung . . . dessen Eingedenkh sein , und wir insgemein mit unseren be¬

reitwilligsten diensten . . . zu beschulden Jederzytt beflissen sein werden . "

Anschliessend folgt ein inhaltlich ähnlicher Text , der jedoch

etwas kürzer gefasst ist.

1 ) Damit ist möglicherweise der abtretende Landvogt Johann Ludwig Lussi ge¬
meint.

Konzept AH 47 , 40
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